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Sitzung des Kreisausschusses am Mittwoch, 23.10.2024, um 09.00 Uhr, im Großen Sitzungssaal (Gebäude 
A – Zi.-Nr. 1.34), 83278 Traunstein, Papst-Benedikt-XVI.-Platz 
 

 

T A G E S O R D N U N G 

Sitzung des Kreisausschusses 

Sitzungstermin: Mittwoch, 23.10.2024, 09:00 Uhr 

Ort, Raum: Landratsamt Traunstein - Hauptgebäude, Großer Sitzungssaal, Papst-

Benedikt-XVI.-Platz , 83278 Traunstein 

 

Öffentlicher Teil 

 

1 Katastrophenschutz; Antrag des BRK-Kreisverbands Traunstein auf 

einen Kreiszuschuss zu den Vorhaltekosten der 

Katastrophenschutzeinrichtungen für 2024 
 

 

2 Feuerlöschwesen; 

Förderung der Jugendgruppen der Freiwilligen Feuerwehren im 

Landkreis Traunstein; 

Kreiszuschüsse 2023 
 

 

3 Kommunalwahlen 2026; 

Berufung des Wahlleiters und dessen Stellvertreters 
 

 

4 Bekanntgabe von Beschlüssen, die in nichtöffentlicher Sitzung gefasst 

wurden und für die die Gründe der Geheimhaltung nicht mehr bestehen 
 

 

5 Sonstiges, Wünsche und Anträge 
 

 

 

 

Im Anschluss an die öffentliche Sitzung findet an gleicher Stelle eine nichtöffentliche Sitzung statt. 
 

 

 

Siegfried Walch 

Landrat 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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Bundestagswahl 2025; 
Aufforderung zur Einreichung von Kreiswahlvorschlägen gemäß § 32 Bundeswahlordnung (BWO) 
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Georg Wendlinger 

Kreiswahlleiter 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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80/24 
 

 

Sitzung des Zweckverbandes Holzknechtmuseum Ruhpolding am Donnerstag, 21.11.2024, um 10.00 Uhr, 
im Medienraum, Holzknechtmuseum, Laubau 12, 83324 Ruhpolding 
 

 

E I N L A D U N G 
 

Hiermit lade ich Sie zu einer Sitzung des Zweckverbandes Holzknechtmuseum Ruhpolding ein. 

 

 
Sitzungstermin: Donnerstag, 21.11.2024 um 10 Uhr 
 

Ort, Raum: Medienraum Holzknechtmuseum, Laubau 12, 83324 Ruhpolding 
 

TAGESORDNUNG: 
 
 

Öffentlich: 

 

1. Genehmigung des Protokolls der letzten öffentlichen Sitzung  

 

2. Informationen, Rückblick Museumsleitung 

 

3. Jahresrechnung 2023; Feststellung 

 

4. Jahresrechnung 2023; Prüfungsbericht 2023 des Kreisrechnungsprüfungsamtes 
 

5. Jahresrechnung 2023; Entlastung 

 

6. Medienraum; Beschlussfassung über die Ausgaben 2025 

 

7. Haushalt 2025; Erlass der Haushaltssatzung 2025 

 

8. Wünsche, Anträge, Sonstiges 

 

 
Im Anschluss findet eine nichtöffentliche Sitzung statt. 

 

 

Mit freundlichen Grüßen 

 

 

 

Justus Pfeifer 

1. Vorsitzender 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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81/24 
Az.: 3.342-7513-240001 

 

 

Vollzug des Art. 21 Abs. 4 Bayerisches Jagdgesetz; 
Erlass eines befristeten Betretungsverbotes im Umfeld der „Rabenstein Rotwildfütterung“ im Staats-
jagdrevier Chiemgau/Priental der Bayerischen Staatsforsten, Forstbetrieb Ruhpolding, im Gemeinde-
bereich Ruhpolding 
 
 
<<<Anlage 1: 1 Übersichtskarte Rabenstein-Rotwildfütterung>>> 
 <<<Anlage 2: 1 Luftbild>>> 

 
 

ALLGEMEINVERFÜGUNG 
zum befristeten Betretungsverbot im Umfeld der „Rabenstein Rotwildfütterung“ 

im Gemeindegebiet Ruhpolding 
 

Das Landratsamt Traunstein als Untere Jagdbehörde erlässt aufgrund des Art. 21 Abs. 4 des Bayerischen 

Jagdgesetzes (BayJG) der in der Bayerischen Rechtssammlung (BayRS 792-1-L) veröffentlichten bereinigten 

Fassung, das zuletzt durch Art. 11 des Gesetzes vom 22. April 2022 (GVBl. S. 102) geändert worden ist, 
folgende  

 

Allgemeinverfügung 

 

1. Es ist verboten, in der Zeit vom 01. Dezember bis 30. April des jeweils darauffolgenden Jahres den Bereich 

der Rabenstein-Rotwildfütterung der Staatsjagd der Bayerischen Staatsforsten, Forstbetrieb Ruhpolding, 

zu betreten oder zu befahren. Das Verbot erstreckt sich auf die innerhalb des gekennzeichneten Gebietes 

gelegenen Flächen im Bereich „Rabenstein“ und „Neustadler Berg“ im Gemeindegebiet Ruhpolding, 

Gemarkung Ruhpolding, mit den betroffenen Flurstück Nrn. 1401/0, 1402/0, 1403/0 und 1410. 

Der Geltungsbereich des Betretungs- und Befahrungsverbotes ergibt sich aus der beiliegenden 
Übersichtskarte im Maßstab 1:10000 und des Luftbildes im Maßstab 1:5000, die Bestandteil dieser 

Allgemeinverfügung sind. 

 

2. Das unter Ziffer 1 dargestellte Betretungsverbot gilt nicht für  

- Angehörige der Bayerischen Staatsforsten - Forstbetrieb Ruhpolding - zur Durchführung der Jagd 

während der gesetzlichen Jagdzeit sowie notwendiger und unaufschiebbarer Arbeiten im jagdlichen 

und forstlichen Bereich; 

- Angehörige der Jagdbehörden und des Amtes für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten im Rahmen 

ihrer gesetzlichen Aufgaben; 

- Mitarbeiter des Bauhofs der Gemeinde Ruhpolding im Rahmen der Aufgabenerfüllung der 
Gemeinde. 

- Beschäftigte des Wasserwirtschaftsamtes zum Zwecke notwendiger und unaufschiebbarer Arbeiten 

im Rahmen der Technischen Gewässeraufsicht; 

- Eigentümer oder Nutzungsberechtigte von Grundflächen innerhalb des Geltungsbereichs dieser 

Allgemeinverfügung im Rahmen der ordnungsgemäßen land-, forst- und fischereiwirtschaftlichen 

Bodennutzung; 

- Behörden und Organisationen mit Sicherheitsaufgaben. 

 

3. Vom Betretungsverbot dieser Verordnung nach Ziffer 1 kann das Landratsamt Traunstein im Einzelfall 
eine Befreiung erteilen, wenn 

- überwiegende Gründe des Gemeinwohls die Befreiung erfordern oder 

- die Befolgung des Gebots bzw. Verbots zu einer offenbar nicht beabsichtigten Härte führen würde 

und die Abweichung mit dem Schutzzweck vereinbar ist oder 

- die Durchführung der Vorschrift zu einer nicht gewollten Beeinträchtigung von Natur und Landschaft 

führen würde. 
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4. Die sofortige Vollziehung der Ziffer 1 dieser Allgemeinverfügung wird angeordnet. 

 

5. Die Allgemeinverfügung kann jederzeit ganz oder teilweise widerrufen bzw. mit zusätzlichen 

Bedingungen und Auflagen versehen werden.  

 

6. Diese Allgemeinverfügung ergeht kostenfrei. 

 

7. Diese Allgemeinverfügung tritt am Tage nach ihrer Bekanntmachung im Amtsblatt für den Landkreis 

Traunstein in Kraft.  

 
 
Hinweise: 
 
1. Wer vorsätzlich oder fahrlässig dem Verbot dieser Allgemeinverfügung zuwiderhandelt, begeht eine 

Ordnungswidrigkeit nach Art. 56 Abs. 1 Nr. 1 Bayerisches Jagdgesetz. Die Ordnungswidrigkeit kann mit 

einer Geldbuße von bis zu 5.000,00 Euro geahndet werden.  

 

2. Eine entsprechende Hinweis-Beschilderung vor Ort erfolgt durch den Forstbetrieb Ruhpolding. 

 

Rechtsbehelfsbelehrung 
 

Gegen diese Allgemeinverfügung kann innerhalb eines Monats nach ihrer Bekanntgabe Klage erhoben 

werden bei dem 

 

Bayerischen Verwaltungsgericht in München, 
Postfachanschrift: 80005 München, Postfach 20 05 43, 

Hausanschrift: 80335 München, Bayerstr. 30. 
 

Hinweise zur Rechtsbehelfsbelehrung: 

 
Die Einlegung des Rechtsbehelfs ist schriftlich, zur Niederschrift oder elektronisch in einer für den 

Schriftformersatz zugelassenen Form möglich. Die Einlegung eines Rechtsbehelfs per einfacher E-Mail ist 

nicht zugelassen und entfaltet keine rechtlichen Wirkungen! 

 

Ab 01.01.2022 muss der in § 55d VwGO genannte Personenkreis Klagen grundsätzlich elektronisch 

einreichen. 

 

Kraft Bundesrechts wird in Prozessverfahren vor den Verwaltungsgerichten infolge der Klageerhebung eine 

Verfahrensgebühr fällig. 

 
Die Allgemeinverfügung mit Begründung kann während der Öffnungszeiten beim Landratsamt Traunstein, 

Untere Jagdbehörde, Papst-Benedikt-XVI.-Platz, 83278 Traunstein, eingesehen werden.  

Eine Veröffentlichung erfolgt zudem auf der Homepage des Landratsamtes Traunstein unter 

www.traunstein.com/aktuelles/amtsblaetter.) 

 

 

Traunstein, den 16.10.2024 

 

gez. Dr. Krämer 
Abteilungsleiter 

 

gez. Urs-Albrecht Alberter  

Leiter Zentrale Rechtsangelegenheiten 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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82/24 
Az.: 3.342-7513-210002 

 

 

Vollzug des Art. 21 Abs. 4 Bayerisches Jagdgesetz; 
Erlass eines befristeten Betretungsverbotes für das „Rotwild-Wintergatter Wimbach“ im Staatsjagdrevier 
Chiemgau/Priental der Bayerischen Staatsforsten, Forstbetrieb Ruhpolding, im Gemeindebereich 
Schleching 
 

 

<<<Anlage 1: 1 Übersichtskarte Rotwild-Wintergatter Wimbach>>> 
<<<Anlage 2: 1 Kartenauszug>>> 

 

 

ALLGEMEINVERFÜGUNG 
zum befristeten Betretungsverbot im Umfeld des „Wintergatters Wimbach“  

im Gemeindegebiet Schleching 
 

 

Das Landratsamt Traunstein erlässt als Untere Jagdbehörde aufgrund des Art. 21 Abs. 4 des Bayerischen 

Jagdgesetzes (BayJG) der in der Bayerischen Rechtssammlung (BayRS 792-1-L) veröffentlichten bereinigten 
Fassung, das zuletzt durch Art. 11 des Gesetzes vom 22. April 2022 (GVBl. S. 102) geändert worden ist, 

folgende  

 

Allgemeinverfügung: 
 

1. Es ist verboten, in der Zeit vom 15. Oktober bis 15. Mai des jeweils darauffolgenden Jahres den Bereich 

des Rotwild-Wintergatters Wimbach der Staatsjagd der Bayerischen Staatsforsten, Forstbetrieb 

Ruhpolding, zu betreten oder zu befahren. Das Verbot erstreckt sich auf die innerhalb des 

gekennzeichneten Gebietes gelegenen eingezäunten Flächen im Bereich „Wimbach“, im 

Gemeindegebiet Schleching, Gemarkung Schleching-Forst, mit den betroffenen Flurstück Nrn. 153, 
155/0, 158/0, 158/7 und 158/8. 

Der Geltungsbereich des Betretungs- und Befahrungsverbotes ergibt sich aus den beiliegenden 

Übersichtskarten im Maßstab 1:10.000, die Bestandteil dieser Allgemeinverfügung sind. 

 

2. Das unter Ziffer 1 dargestellte Betretungsverbot gilt nicht für  

- Angehörige der Bayerischen Staatsforsten - Forstbetrieb Ruhpolding - zur Fütterung und Betreuung 

des Rotwildes im Gatter, sowie weiterer notwendiger und unaufschiebbarer Arbeiten im jagdlichen 

und forstlichen Bereich; 

- Angehörige der Jagdbehörden und des Amtes für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten im Rahmen 

ihrer gesetzlichen Aufgaben; 
- Mitarbeiter des Bauhofs der Gemeinde Schleching im Rahmen der Aufgabenerfüllung der Gemeinde; 

- Beschäftigte des Wasserwirtschaftsamtes zum Zwecke notwendiger und unaufschiebbarer Arbeiten 

im Rahmen der Technischen Gewässeraufsicht; 

- Behörden und Organisationen mit Sicherheitsaufgaben. 

 

3. Vom Betretungsverbot dieser Verordnung nach Ziffer 1 kann das Landratsamt Traunstein im Einzelfall 

eine Befreiung erteilen, wenn 

- überwiegende Gründe des Gemeinwohls die Befreiung erfordern oder 

- die Befolgung des Gebots bzw. Verbots zu einer offenbar nicht beabsichtigten Härte führen würde 
und die Abweichung mit dem Schutzzweck vereinbar ist oder 

- die Durchführung der Vorschrift zu einer nicht gewollten Beeinträchtigung von Natur und Landschaft 

führen würde. 

 

4. Die sofortige Vollziehung der Ziffer 1 dieser Allgemeinverfügung wird angeordnet. 
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5. Die Allgemeinverfügung kann jederzeit ganz oder teilweise widerrufen bzw. mit zusätzlichen 
Bedingungen und Auflagen versehen werden.  

 

6. Diese Allgemeinverfügung ergeht kostenfrei. 

 

7. Diese Allgemeinverfügung tritt am Tage nach ihrer Bekanntmachung im Amtsblatt für den Landkreis 

Traunstein in Kraft.  

 

 
Hinweise: 
 
1.Wer vorsätzlich oder fahrlässig dem Verbot dieser Allgemeinverfügung zuwiderhandelt, begeht eine 

Ordnungswidrigkeit nach Art. 56 Abs. 1 Nr. 1 Bayerisches Jagdgesetz. Die Ordnungswidrigkeit kann mit einer 

Geldbuße von bis zu 5.000,00 Euro geahndet werden.  

 

2.Eine entsprechende Hinweis-Beschilderung vor Ort erfolgt durch den Forstbetrieb Ruhpolding. 

 

Rechtsbehelfsbelehrung 
 

Gegen diese Allgemeinverfügung kann innerhalb eines Monats nach ihrer Bekanntgabe Klage erhoben 

werden bei dem 
 

Bayerischen Verwaltungsgericht in München, 
Postfachanschrift: 80005 München, Postfach 20 05 43, 

Hausanschrift: 80335 München, Bayerstr. 30. 
 

Hinweise zur Rechtsbehelfsbelehrung: 

 

Die Einlegung des Rechtsbehelfs ist schriftlich, zur Niederschrift oder elektronisch in einer für den 

Schriftformersatz zugelassenen Form möglich. Die Einlegung eines Rechtsbehelfs per einfacher E-Mail ist 

nicht zugelassen und entfaltet keine rechtlichen Wirkungen! 
 

Ab 01.01.2022 muss der in § 55d VwGO genannte Personenkreis Klagen grundsätzlich elektronisch 

einreichen. 

 

Kraft Bundesrechts wird in Prozessverfahren vor den Verwaltungsgerichten infolge der Klageerhebung eine 

Verfahrensgebühr fällig. 

 

Die Allgemeinverfügung mit Begründung kann während der Öffnungszeiten beim Landratsamt Traunstein, 

Untere Jagdbehörde, Papst-Benedikt-XVI.-Platz, 83278 Traunstein, eingesehen werden.  

Eine Veröffentlichung erfolgt zudem auf der Homepage des Landratsamtes Traunstein unter 
www.traunstein.com/aktuelles/amtsblaetter.) 

 

Traunstein, den 16.10.2024 

 

 

gez. Dr. Krämer 

Abteilungsleiter 

 

 
gez. Urs-Albrecht Alberter 

Leiter Zentrale Rechtsangelegenheiten 

_______________________________________________________________________________________ 

Siegfried Walch 

Landrat 

 










